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Europäische Charta der regionalen Selbstverwaltung

Inhalt und Stand der Diskussion des Europarates
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1.
Vorbemerkungen

Am 15. Oktober 1985 nahm das Ministerkomitee des Europarates die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung an (ETS Nr. 122). Die Charta wurde bislang von 38 Staaten des Europarates ratifiziert. Als Gegenstück zu diesem Vertragswerk, das die Grundsätze der lokalen Selbstverwaltung regelt, begann der Kongress der Gemeinden und Regionen Europas (nachfolgend KGRE), ein beratendes Organ des Europarates, im Jahr 1993 mit der Ausarbeitung einer Europäischen Charta der regionalen Selbstverwaltung. Mit der Empfehlung Nr. 34 schlägt der KGRE dem Europarat einstimmig die Annahme eines bindenden Rechtsinstruments über die Grundsätze der Selbstverwaltung und Zusammenarbeit auf regionaler Ebene, eine Europäische Charta der regionalen Selbstverwaltung vor.

Die Parlamentarische Versammlung des Europarates unterstützte dieses Projekt insbesondere in den Jahren 1997 und 1998 mehrfach im Rahmen von Resolutionen. Auch die VRE sprach sich bereits anlässlich der Generalversammlung im Jahr 1997 für die Ausarbeitung einer solchen Charta aus. Das Ministerkomitee erteilte seinerseits dem Lenkungsausschuss für kommunale und regionale Demokratie (CDLR) des KGRE den Auftrag, die möglichen Inhalte einer Europäischen Charta der regionalen Selbstverwaltung auszuarbeiten. Diese Vorarbeiten erfolgten in den Jahren 1997 bis 1998.

2.
Inhalt des Entwurfs von 1998

2.1.

Grundsätze

Kernpunkt des Entwurfs ist der Grundsatz, wonach die regionale Selbstverwaltung soweit als möglich in den nationalen Verfassungen anerkannt wird (Art. 2 Abs. 1 des Entwurfs). Die gesetzlichen Vorschriften, die den Umfang der regionalen Selbstverwaltung festlegen, sollen einen spezifischen Schutz der Regionen vorsehen (Art. 2 Abs. 3 des Entwurfs). Art. 3 des Entwurfs regelt die Prinzipien der regionalen Selbstverwaltung: Demnach ist regionale Selbstverwaltung das Recht und die tatsächliche Fähigkeit jener Gebietskörperschaften, welche die grössten Gebietseinheiten innerhalb eines Mitgliedstaates bilden sowie zwischen dem Mitgliedstaat und den kommunalen Gebietskörperschaften angesiedelt sind, über gewählte Organe zu verfügen und mit Befugnissen entweder der Selbstverwaltung oder staatlicher Art ausgestattet zu sein. Sie nehmen einen wesentlichen Teil der Angelegenheiten von öffentlicher Bedeutung in eigener Verantwortung, im Interesse ihrer Bevölkerungen und unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips wahr.

2.2.

Zuständigkeiten

Die Zuständigkeiten der Regionen sollen durch die nationale Verfassung, das Statut der Region, das Gesetz oder das Völkerrecht anerkannt und festgelegt werden (Art. 4 Abs. 1 des Entwurfs). Die Regionen haben im Bereich ihrer eigenen Zuständigkeit die Gesetzgebungs- und Exekutivbefugnis. Diese Befugnisse müssen die Annahme und den Vollzug einer eigenständigen Politik der Region ermöglichen (Art. 4 Abs. 3 des Entwurfs). So weit als möglich sollen auch nationale Zuständigkeiten den Regionen übertragen werden (Art. 5 des Entwurfs). Zur Erfüllung dieser Vollzugsaufgaben soll das Finanzierungssystem den Regionen in vorhersehbarer Weise Einnahmen zur Verfügung stellen, die dem Umfang ihrer Zuständigkeiten entsprechen und ihnen die Durchführung einer eigenständigen Poltik ermöglichen (Art. 14 Abs. 1 des Entwurfs).

2.3.

Organisationskompetenz

Nach Art. 12 Abs. 1 des Entwurfs verfügen die Regionen über eine gewählte Versammlung und ein ausführendes Organ sowie verschiedene Formen der Bürgerbeteiligung an der Entscheidfindung. Die Versammlung soll in freier, geheimer und allgemeiner Wahl gewählt werden. Die Mitglieder der gewählten Versammlung und des ausführenden Organs sollen zudem der Einflussnahme des Zentralstaates entzogen sein, soweit diese die freie Ausübung der ihnen anvertrauten Funktionen beeinträchtigt (Art. 12 Abs. 5 des Entwurfs). Weiter können die Regionen nach eigenem Gutdünken die internen Strukturen ihrer Verwaltungsorganisation festlegen (Art. 13 Abs. 2 des Entwurfs). Nicht zuletzt verfügen sie auch über eine „Kompetenz-Kompetenz“, indem sie sich ihr eigenes Statut unter Beachtung der nationalen Verfassung und Gesetze selber geben (Art. 11 des Entwurfs).

2.4.

Mitwirkungsrechte auf nationaler Ebene und Aussenbeziehungen

Wesentlich ist das Recht der Regionen auf Beteiligung an nationalen Entscheidungsverfahren, sofern durch Normen, die auf der Ebene der Mitgliedstaaten verabschiedet werden, der Umfang der regionalen Selbstverwaltung verändert oder die Interessen der Regionen sonstwie beeinträchtigt werden (Art. 9 Abs. 1 des Entwurfs). Die Beteiligung der Regionen an den nationalen Entscheidungsprozessen kann entweder durch eine angemessene Vertretung in den nationalen gesetzgebenden oder vollziehenden Organen oder durch die Schaffung von Verfahren der Zusammenarbeit und der Anhörung gewährleistet werden (Art. 9 Abs. 2 des Entwurfs).

Innhalb ihre eigenen Zuständigkeitsbereiches sollen die Regionen überdies die Befugnis haben, unter Beachtung der innerstaatlichen Verfahrensregeln Aktivitäten zur interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu entfalten (Art. 8 Abs. 1 des Entwurfs). In diesen Kontext gehört unter anderem das in Art. 10 Abs. 1 des Entwurfs statutierte Recht der Regionen, sich an den Angelegenheiten der europäischen Institutionen zu beteiligen, die eigens für diesen Zweck geschaffen wurden. Bestandteil dieser Forderung ist zudem das Recht auf Anhörung durch die nationale Regierung, wenn der betreffende Mitgliedstaat über den Abschluss völkerrechtlicher Verträge verhandelt, welche Einfluss auf die Zuständigkeiten und Interessen der Regionen dieses Staates haben. Das gleiche gilt für den Fall, dass der Vollzug europäischer Normen den Regionen übertragen sein sollte (Ar. 10 Abs. 2 des Entwurfs).

2.5.

Rechtsschutz der regionalen Selbstverwaltung

Vor dem Hintergrund der aktuellen Forderungen der VRE zum Europäischen Verfassungsvertrag von besonderem Interesse ist das in Art. 17 des Entwurfs enthaltene Recht der Regionen zur Anrufung von Gerichten. Demnach müssen die Regionen über die Möglichkeit verfügen, Rechtsmittel vor den zuständigen Gerichten einzulegen, um die freie Wahrnehmung ihrer Zuständigkeiten sowie die Achtung der in der Charta und im innerstaatlichen Recht enthaltenen Grundsätze der regionalen Selbstverwaltung sicherzustellen. Bei Kompetenzkonflikten zwischen Mitgliedstaat und Region bzw. zwischen den Regionen soll ein Gericht entscheiden (Art. 18 des Entwurfs).

3.
Aktueller Stand der Diskussion

3.1.

Helsinki-Erklärung zur regionalen Selbstverwaltung vom Juni 2002

Im Rahmen ihrer 13. Konferenz vom 27./28 Juni 2002 in Helsinki befassten sich die für die lokale und regionale Selbstverwaltung zuständigen europäischen Minister eingehend mit dem aktuellen Stand des Projekts. Ziel der Konferenz war es zu entscheiden, ob die den Mitgliedstaaten des Europarates gemeinsamen Konzepte und Prinzipien der regionalen Selbstverwaltung in Form einer Konvention oder lediglich als juristisch nicht bindende Empfehlung ausgearbeitet werden sollen. Zwischen Befürwortern und Gegnern der beiden Modelle konnte keine Einigung erzielt werden. Trotzdem erreichten die Minister immerhin einen Konsens zu einer Reihe von Leitlinien betreffend die regionale Selbstverwaltung. Dies wurde als erster konstruktiver Schritt auf dem Weg zu einer juristisch bindenden Übereinkunft gesehen. Die Schlusserklärung der Konferenz von Helsinki enthält somit eine Reihe von Prinzipien und Erwägungen, die von allen Beteiligten mitgetragen werden können und damit auf Akzeptanz in allen Mitgliedstaaten des Europarates stossen dürften. Die Minister sind insbesondere überzeugt, dass:

· die zunehmende Dezentralisierung in Europa zu einer Stärkung der Demokratie beigetragen hat;

· aufgrund der Dezentralisierungsprozesse das Wirtschaftswachstum, die nachhaltige Entwicklung, qualititativ gute öffentliche Dienstleistungen und demokratische Partizipation besser gewährleistet werden können als bei durchweg zentralisierten Regierungseinrichtungen;

· es den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen sein muss, ob sie regionale Einheiten einrichten wollen und mit welchen Kompetenzen sie diese ausstatten;

· regionale Selbstverwaltung ein Teil demokratischer Regierungsausübung ist und daher die regionalen Behörden Minimumstandards demokratischer Legitimation aufweisen müssen;

· die regionalen Behörden mit gesetzgeberischer Kompetenz und mit der Fähigkeit, in eigener Verantwortung einen Teil der öffentlichen Angelegenheiten in eigener Verantwortung auszuüben, ausgestattet sein müssen;

· das Prinzip der Subsidiarität zu beachten ist;

· eine solche Charta offen genug sein muss, um verschiedene demokratische Formen der regionalen Selbstverwaltung zu ermöglichen.

3.2.

Weitere Schritte

Basierend auf den Beschlüssen der Helsinki-Erklärung vom Juni 2002 hat das Ministerkomitee im Oktober 2002 den Lenkungsausschuss für kommunale und regionale Demokratie (CDLR) des KGRE beauftragt, neue Eckwerte für verschiedene Typen rechtlicher Instrumente zur Anerkennung der regionalen Selbstverwaltung im Rahmen des Europarates auszuarbeiten.

Anlässlich von Treffen im November 2002 sowie März und Mai 2003 arbeiteten Experten des CDLR mit dem Sekretariat des KGRE verschiedene Entwürfe sowohl für eine Empfehlung als auch für eine Übereinkunft über die regionale Selbstverwaltung aus. Sie berücksichtigen dabei auch die aktuellen Entwicklungen im Bereich des europäischen Regionalismus im Zusammenhang mit der Ausarbeitung eines Verfassungsvertrags durch den Europäischen Konvent. Der CDLR sieht vor, bis Ende 2003 die Vorbereitungen für den Entwurf einer Charta und einer Empfehlung über die regionale Selbstverwaltung abgeschlossen zu haben. Auf dieser Basis sollen sich die für die lokale und regionale Selbstverwaltung zuständigen europäischen Minister im Rahmen ihrer nächsten Konferenz in Budapest im Jahr 2004 eine abschliessende Meinung über den einzuschlagenden Weg bilden können.

Der KGRE spricht sich nach wie vor für die rechtlich bindendere Variante einer Europäischen Charta der regionalen Selbstverwaltung und nicht nur für eine Empfehlung aus. Die Beschränkung auf eine Empfehlung würde zu einem institutionellen Ungleichgewicht bzw. zu einer Hierarchie von Normen über die lokale und regionale Selbstverwaltung im europäischen Recht führen.

4.
Beschlussfassung der Kommission A

Die VRE hat sich bereits anlässlich der Generalversammlung im Jahr 1997 für die Schaffung einer Europäischen Charta der regionalen Selbstverwaltung ausgesprochen. Im Einklang mit dieser Beschlussfassung greift die Kommission A mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Organe des Europarates diese Thematik wieder auf und beschliesst:

1. Die VRE unterstützt die Bemühungen des Europarates zur Schaffung einer Europäischen Charta der regionalen Selbstverwaltung als Ergänzung zur bereits bestehenden Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung.

2. Sie teilt uneingeschränkt die Auffassung des KGRE, dass dafür die rechtlich bindendere Form eines Vertragswerks und nicht nur einer Empfehlung anzustreben ist.

3. Die Mitglieder der VRE werden eingeladen, sich bei ihren nationalen Regierungen für die Annahme eines Regelwerks des Europarates über die regionale Selbstverwaltung in der Form eines Vertrags einzusetzen.

4. Die für die lokale und regionale Selbstverwaltung zuständigen Minister des Europarates werden aufgefordert, anlässlich ihrer Konferenz in Budapest im Jahr 2004 die Bemühungen um die Schaffung einer Europäischen Charta der regionalen Selbstverwaltung zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Vom Kommission A eingenommen

Borås, 13. Oktober 2003
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